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2>er' @ouerI)e herein bcr
Stnbt i'ujcrtt feilte im 9ttai
nach einem ffïeferat bon $rn.
(Srofjrat gerbinaiib ^»ergog
über bie bairifcïje 3ubi=
läumS SluSftellung in

Dürnberg ben Befd)luh, für einen gemeinfdjoftlicEjen
2luS(tetluugSbe(udh in Dürnberg Stimmung jit machen
uub 5a8 Nötige üur^ubereiten. 3e|t labet (ein Bor=
ftanb (fßräfibent : §r. Sdhloffermeifter Sol). SJietyer,
Slftuar : §r. Seljrer Sof. Sneic^ert) bie Sötitglieber burd)
-8'rfular ein, bis längftenS 1. Sluguft bie Beteiligung
on ber gemeinfamen gahrt nach Dürnberg jnjufittjern.
•^öffentlich wirb ber Gcinlabung jahlreid) $olge geleiftet,
kenn nach ungemeinem Urteil ift bie Sîûntberger 9luS=
fteUung reichholtig unb mertboti uub bietet namentlich
•n fnnftgeroerblicher Bejiehung eine güHe bon Belehrung
uub Anregung.

£cr BauutciftcrticrOnub beS Ä'antonS ©InvnS erläßt
K'lgeubc geitgemähe Slnjeige: „2)ie Berl)ältniffe im
-öougemerbc haben (ich in beu testen Sohren fo (ehr
^rfdhiimmert, bah (amtliche Unternehmer uufereS
tens jur ®in(icht getommcu, eine Be((erung uttferer
pge tmr buret) gemeinfameS Borgehen ertuirfen jn
(onnen, loeSljalb mir bem tit. ï}3ublifum boit nah unb
fern betaunt macheu, bah feinttliehe Bau= unb

Bur 3(vbcit fütjet sunt nmfjren «tliicf
Itnb baut sur âufviebcitbeit btc Söriirf'.

SJJaurermeifter beS ÄantouS @5laruS ein Ißreis»
regulatib, (omohl für fEagtofjn als Stttorb»
arbeit, aufgeteilt hoben, baS bom 1. Suti 190(5

au in Sraft tritt. ®ie greife finb gegenüber benjenigeu
ber fdion befteheuben Berbänbe anberer Stantonc (cl)r
niebrige, ba utifcr Kufammenfdhluh nidht ben |(mect
hat, benfelben boit Bornherein beim tit. ißublifum in
SDfihfrebit §u bringen. — ®S (tehen bei jebem Unter=
nehmen 31t Rauben ber tit. Sntercffenteu (omohl bie

Statuten als bie greife jur Berfügung."

Kampf-ßbronik.
2)er Bfaurcrmciftcrucrein «01t Anrieh unb Uingcbnng

erläht an bie Beoölfernng (olgenbe ißrotlamation :

„9J!it S3efd)Iufj oont 14. Februar 1906 hat ber ©tabtrat 0011

3ürid) unter Söesuguahnte auf bie bajumat int SBurf liegen!*
SBerorbnititg betreff' ba§ ftabtifdjc ©ittigungëamt SBeftitnntungeit
aufgeteilt über bie S3ersug§folgen bei 2lrbeit§= unb SieferuttgS;
uerträgen bei Streits. Der fc^roerroiegenbfte rßaffttâ in biefem
S8efd)litffe tautet bal)in, bafj ein Unternehmer nur bann Slnfprud)
auf eine fjriftnerlängerung hat, roenn er uor ©inigungSamt einen
Stergteid) eingeht ober bent @d)iebSfprud)e beS ©inigungSamteS
ftch 'untersteht. Die (Setocrbetreibeubcn unb öorab bie söaumeiftcr
haben bab Unheilbolle biefer iöcftimmung, bah fü fletabejn sioiitgt,
einen ütergleicb einzugeben, fofort eingefehen unb finb in motibierter
(Singabe um SBicbererioiigung biefeb S8efd)Iuffeb an ben ©tabttat
gelangt, aber ohne (fitfolg.

„Der Diaurernteifteroerein hat beShalt* befdjtoffen, feine SSer=

trage mit ber ©tabt einzugehen, melchett obige Bebittguttgen su
©runbe gelegt finb uub toie berechtigt biefer ©tanbpunft ift, zeigt

aifKÜBEilOSEDä
WiNTtRTHUR

Der Gewerbe-Verein der

Stadt Luzern faßte im Mai
nach einem Referat von Hrn.
Großrat Ferdinand Herzog
über die bairische Jubi-
länms - Ausstellung in

Nürnberg den Beschluß, für einen gemeinschaftlichen
Ansstellungsbesnch in Nürnberg Stimmung zu machen
und das Nötige vorzubereiten. Jetzt ladet sein Vor-
stand (Präsident: Hr. Schlvsfermeister Joh. Meyer,
Aktuar: Hr. Lehrer Jos. Jueicheu) die Mitglieder durch
Zirkular ein, bis längstens Z. August die Beteiligung
un der gemeinsamen Fahrt nach Nürnberg zuzusichern.
Hoffentlich wird der Einladung zahlreich Folge geleistet,
denn nach allgemeinem Urteil ist die Nürnberger Aus-
stellung reichhaltig und wertvoll und bietet namentlich
>u kunstgewerblicher Beziehung eine Fülle von Belehrung
und Anregung.

Der Vaniiicistcrvcrband des Kantons Glarus erläßt
ü'lgende zeitgemäße Anzeige: „Die Verhältnisse im
-Baugewerbe haben sich in den letzten Jahren so sehr
derschlimmert, daß sämtliche Unternehmer unseres Kan-
tvns zur Einsicht gekommen, eine Besserung unserer
^uge nur durch gemeinsames Vorgehen erwirken zu
sönnen, weshalb wir dem tit. Publikum von nah und
fern bekannt machen, daß sämtliche Bau- und

Nur Arbeit führt zum wahren Glück
Und baut zur Zufriedenheit die Brück'.

Maurermeister des Kantons Glarus ein Preis-
regulativ, sowohl für Taglohn als Akkord-
arbeit, aufgestellt haben, das vom 1. Juli 19l)<>

an in Kraft tritt. Die Preise sind gegenüber denjenigen
der schon bestehenden Verbünde anderer Kantone sehr

niedrige, da unser Znsammenschluß nicht den Zweck
hat, denselben von Vornherein beim tit. Publikum in
Mißkredit zu bringen. — Es stehen bei jedem Unter-
nehmen zu Handen der tit. Interessenten sowohl die

Statuten als die Preise zur Verfügung."

izamps-ànili.
Der Maurcrincisterverein von Zürich und Umgebung

erläßt an die Bevölkerung folgende Proklamation:
„Mit Beschluß vom 14. Februar Illvll hat der Stadtrat vou

Zürich unter Bezugnahme auf die dazumal im Wurf liegende
Verordnung betreff' das städtische Einigungsamt Bestimmungen
aufgestellt über die Verzugsfolgen bei Arbeits- und Lieferung-,-
vertrügen bei Streiks. Der schwerwiegendste Passus in diesem
Beschlusse lautet dahin, daß ein Unternehmer nur dann Anspruch
auf eine Fristverlängerung hat, wenn er vor Einigungsamt einen

Vergleich eingeht oder dem Schiedssprüche des Einigungsamtes
sich unterzieht. Die Gewerbetreibenden und vorab die Baumeister
habe» das Unheilvolle dieser Bestimmung, daß sie geradezu zwingt,
einen Vergleich einzugehen, sofort eingesehen und sind in motivierter
Eingabe um Wiedererwiigung dieses Beschlusses an den Stadtrat
gelangt, aber ohne Erfolg.

„Der Maurermeisterverein hat deshalb beschlossen, keine Per-
träge mit der Stadt einzugehen, welchen obige Bedingungen zu
Grunde gelegt sind und wie berechtigt dieser Standpunkt ist, zeigt
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am beutlidjften ber ©orfdjtag beë ftäbtifdjeu @iniguttg§amte§ tu
©adjen SJÎauverftrat, weldjet bett SSaumeiftern 3untutungcit madjte,
bie für fie abfolut unannehmbar waren.

„Sut ßaufe biefeë fJrüfjjafjrS haben eitte Slnjat)! Sïantonë»

regteruttgen unb ©tabtbefiörben ber ©djweij auf ©efud) bes
fdjweij. ©aumeifteruerbanbeë hin SJefdjIüffe gefafü, bafjiit gefjottb,
baft in ßutunft in ©ertrügen eine ben Unternehmer int Streit;
falle fdjütjenbe Söeftimntung aufgettonttneit werbe ; mit ©ingabe
uont 19. 3uni 1900 bat ber 3entraloorftanb be§ fdjmeij. ©au»
nteifteruerbanbeë an bett ©tabtrat uott 3ürtd) unter .Çnnrcetë auf
uerfdjiebene berartige ©efdjlüffe ba§ b^ft- ©efud) gerichtet, attf
feinen ©efdjlufj nom 14. gebruar suriicfjulommen unb eitte ät)n=
lidje fdjübettbe ©eftintmung aufzunehmen; bid zur ©timbe ift bicfc
©tttgabe obttc Ent»ort oerblicben.

„Statt beffett würben nun biefer Stage einige Stiefbauunter»
ttebttter zum ©tabtingcnieur berufen, weldjer bettfelbett ertlärte,
baft bie ©tabt im gälte fei, in ber itädjften 3eit gröftere Arbeiten
ZU nergebett; wenn aber bie Unternehmer fid) weigern, ©ertrage
mit ber SUaufel bes 14. gebruarbefd)(uffeS 31t unterzeichnen, er
bett Entrag au bett ©tabtrat fteltcn toerbc, bicfc Erbciten in Ecgie
au^jufiiljrch ; fetbftuerftanblid) liegt biejit Drbre uott böfjerer ©arte,
rwnt Sauoorftanbe 1 uor. Speruorjuhebeit ift, bah nur Streit;
auëbrud) feitenë ber ©tabt uerfdjiebeite Erbeiten nergebett wur»
ben, wobei bie ©tabt auf obige gebruarttaufel uerjidjtete. StBarum
nun im gegenwärtigen ÜJioment ber ©attuorftanb bttrd) feitt
Organ, ben ©tabtingenieur, bett obigen ©tanbpuntt einnimmt, ift
teieijt begreiflich; cd foHett große Erbeitett auf Stuften ber fte»er=
jableitbeu ©iirger bttrdj Streiter in iKegie ausgeführt uitb bcnfelben
bantit junt ©iege uertjotfen werben. 2Bir hoffen jtnar, baß ber
©efamtftabtrat biefer Sfiaftregel einiger feiner Organe nid)t 311=

ftimnten werbe, wollen aber fdjott jeßt bad ©ublifunt bariiber
auffläreit, wie gewalttätig fcitettS getniffer Organe itttferer ©tabt»
nermattung gegenüber bett fteuerzaf)lenben ©emerbetreibeuben ber
©tabt uorgegaitgeit wirb, ©cgeit ein foldied ©ebarett ßrotcfticrcu
wir nub mit und Ijoffcittlid) bie ganze reditbeuteubc SBebölIcnitig ber
©tabt ganz cuergifd) uub uicrbcu gegebenen galled bie nötigen
©egeumapregeln ergriffen werben."

Manrerftreif tu Saufituuc (26. Suli). @itt neuer
SkrftäubigungSücrfud), bett- bie Unternehmer jur Sei»

leguttg beS Maurer» unb §anblaugerftreil8 machen
wollten, ift an ber ablehnenden §altung ber Maurer
gefd^eitert.

Mnurcrftrcif in Scgcrdl)ctm (Xoflgcttbnrg). Sie
Erbeiter be$ Gerrit gretjcumutl), ^Bauunternehmer ber
neuen ebaugelifdjcu Kirche in Segerätjeim, fowie ber

©djifflifabrif be« Gerrit ©rattertet) bafelbft, fittb
lefcte SBodje in EuSftanb getreten. Sljrc gorberuitgeit
feien folgeitbe: MajimalarbeitSjeit 10 ©tunbeit, Mini»
malloijn für ©teinhauer 60, Maurer 55, ^aublanger
44 uub ißflafterträger 35 9îp. per ©titube, llcbcrjeit»
arbeit ift mit einem $ufd)lag Uott 30 8tp. 511 eut»
fdjäbigeu.

Sem „SBolfèfreitnb" jufolgc beträgt bie ^a[)l ber
©treifeuben girfa hunbert. „@itt Seil berfetbcu war
jwar mit ber ErbeitSeinfteHung abfolut nicht eiuber»
ftauben, muffte fiel) jebod) beut 23efd)luffc ber Uebermad)t
fügen, wenn fie ihrer §aut fidjer fein wollten." Egi»
tatoren aus ^ürid; fdjeiueu bie erfte Sioline gefpielt

ju haben.

Uerscbicdenes.
Sic Ofcuicrbcaudftcllung tu Sl)alttiil würbe legten

©otmtag burd) Cierrit 9îationalrat iBerdjtolb mit einer
trefflichen Enfpradje eröffnet, ©ie umfaßt Erbeiten auê
allen ©etneinben beä 33ejirfé Jorgen, ift in 8 ©djul»
jimmern, ber Surtthalle ttttb einem eigen§ tiiefür erftellten
©djuppen inftatliert unb bauert nur bi§ 12. Euguft.
SBir möchten uttfere Sefer erfuchen, biefer EuêfteÙung
einen 33efttdj ju machen; bettn bie Schönheit unb bie
©ebiegenheit ber meiften Eudftelluitgêgegenftânbe — 196
Euêfteller — oerbient e§; mau fieht ba Seiftungen, bie
gewi§ an gang großen Sanbeêauêftellungen ba§ ^ettgniê
ber Slor^üglichfeit erhalten würben. Set iHauitt ttttfereê
^Blattei geftattet ttn§ leibet nicht, näher auf biefe ©adjen
einzugehen; fo rufen wir baher unfern Sefertt 31t: Kommet
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am deutlichsten der Vorschlag des städtischen Einigungsamtes in
Sachen Maurerstreik, welcher den Baumeistern Zumutungen machte,
die für sie absolut unannehmbar waren.

„Im Laufe dieses Frühjahrs haben eine Anzahl Kantons-
regierungen und Stadtbehörden der Schweiz auf Gesuch des
schweiz. Baumeisterverbandes hin Beschlüsse gefaßt, dahin gehend,
daß in Zukunft in Verträgen eine den Unternehmer im Streik-
falle schützende Bestimmung aufgenommen werde; mit Eingabe
vom 19. Juni 1906 hat der Zentralvorstand des schweiz. Bau-
meisterverbandes an den Stadtrat von Zürich unter Hinweis auf
verschiedene derartige Beschlüsse das höfl. Gesuch gerichtet, auf
seinen Beschluß vom 14. Februar zurückzukommen und eine ähn-
liche schützende Bestimmung aufzunehmen; bis zur Stunde ist diese

Eingabe ohne Antwort verblieben.
„Statt dessen wurden nun dieser Tage einige Tiefbauunter-

nehmer zum Stadtingenieur berufen, welcher denselben erklärte,
daß die Stadt im Falle sei, in der nächsten Zeit größere Arbeiten
zu vergeben; wenn aber die Unternehmer sich weigern, Verträge
mit der Klausel des 14. Februarbeschlusses zu unterzeichnen, er
den Antrag an den Stadtrat stellen werde, diese Arbeiten in Regie
auszuführen; selbstverständlich liegt hiezu Ordre von höherer Warte,
vom Bauvorstande I vor. Hervorzuheben ist, daß vor Streik
ausbruch seitens der Stadt verschiedene Arbeiten vergeben wur-
den, wobei die Stadt auf obige Februarklausel verzichtete. Warum
nun im gegenwärtigen Moment der Bauvorstand durch sein
Organ, den Stadtingenieur, den obigen Standpunkt eiuuimmt, ist
leicht begreiflich; es sollen große Arbeiten auf Kosten der stcuer-
zahlenden Bürger durch Streiter in Regie ausgeführt und denselben
damit zum Siege verhelfen werden. Wir hoffen zwar, daß der
Gesamtstadtrat dieser Maßregel einiger seiner Organe nicht zu-
stimmen werde, wollen aber schon jetzt das Publikum darüber
aufklären, wie gewalttätig seitens gewisser Organe unserer Stadt-
Verwaltung gegenüber den steuerzahlenden Gewerbetreibenden der
Stadt vorgegangen wird. Gegen ein solches Gebaren Protestieren
wir und mit uns hoffentlich die ganze rcchtdenlendc Bevölkerung der
Stadt ganz energisch und werden gegebenen Falles die nötigen
Gegenmaßregcln ergriffen werden."

Manrerstrcik in Lausanne (26. Juli). Ein neuer
Verständigungsversuch, den die Unternehmer zur Bei-
leguug des Maurer- und HandlaugerstrcikS machen
wollten, ist an der ablehnenden Haltung der Maurer
gescheitert.

Mcinrerstrcik in Dcgcrshcim (Toggcnbnrg). Die
Arbeiter des Herrn Freyenmuth, Bauunternehmer der
neuen evangelischen Kirche in Degersheim, sowie der
Schifflifabrik des Herrn Grauer-Frey daselbst, sind
letzte Woche in Ausstand getreten. Ihre Forderungen
seien folgende; Maximalarbeitszeit 10 Stunden, Mini-
mallohn für Steinhauer 60, Maurer 55, Handlanger
44 und Pflasterträger 55 Rp. per Stunde. Ueberzeit-
arbeit ist mit einem Zuschlag von 30 Rp. zu eut-
schädigen.

Dem „Vvlkssreund" zufolge beträgt die Zahl der
Streikenden zirka hundert. „Ein Teil derselben war
zwar mit der Arbeitseinstellung absolut nicht eiuver-
standen, mußte sich jedoch dem Beschlusse der Uebermacht
fügen, wenn sie ihrer Haut sicher sein wollten." Agi-
tatvren aus Zürich scheinen die erste Violine gespielt

zu haben.

llmchleaentt.
Die Gcwcrbeansstcllung i» Thalwil wurde letzten

Sonntag durch Herrn Nationalrat Berchtold mit einer
trefflichen Ansprache eröffnet. Sie umfaßt Arbeiten aus
allen Gemeinden des Bezirks Horgen, ist in 8 Schul-
zimmern, der Turnhalle und einem eigens hiefür erstellten
Schuppen installiert und dauert nur bis 12. August.
Wir möchten unsere Leser ersuchen, dieser Ausstellung
einen Besuch zu machen; denn die Schönheit und die
Gediegenheit der meisten Ausstellungsgegenstände — 196
Aussteller — verdient es; man sieht da Leistungen, die
gewiß an ganz großen Landesausstellungen das Zeugnis
der Vorzüglichkeit erhalten ivürden. Der Raum unseres
Blattes gestattet uns leider nicht, näher auf diese Sachen
einzugehen; so rufen wir daher unsern Lesern zu: Kommet
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